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Arbeitsgebiete "Energieeffizientes Bauen"
▌ Sachverständige für die Bundes-Förderprogramme

für Wohn- und Nichtwohngebäude
▌ Energiekonzepte
▌ Dynamische Gebäudesimulation
▌ Coaching von Planern und Energieberatern
▌ Gutachten und Studien
▌ Fortbildung (auch Inhouse-Schulungen) 
▌ Leitung des Deutschen Energieberatertags

www.energieberatertag.de am 14. März 2023 in Frankfurt (frei)

▌ Beratung u.a. für Kommunen, Industrie, KMU,  
Ministerien, KfW und GIZ im In- und Ausland

▌ Fachpublikationen (www.solaroffice.de/Publikationen)

▌ Online-JourFixe (www.solaroffice.de/online-jourfixe)



 

 

Kurzvita 
 
Klaus Lambrecht 
Klaus Lambrecht, Diplom-Physiker, Partner der 
ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner in 
Rottenburg und Stuttgart (www.solaroffice.de).  
Studium der Physik und Volkswirtschaftslehre in 
Freiburg, Edinburgh und München.  
Nach Berufsstationen in Industrie und Forschung 
1995 Gründung der ECONSULT. 
Er gehört zu den führenden Experten in der 
Energieplanung und Gebäudesimulation mit über 
25jähriger Praxiserfahrung. Schwerpunkt ist die 
Entwicklung hocheffizienter Gebäude mit Einsatz 
regenerativer Energien bis hin zu Null- und 
Plusenergiegebäuden, sowohl im Wohnungs- wie 
im Nichtwohnungsbau.  
Er ist Mitglied des Gutachterteams beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
BMWK zur aktuellen GEG-Novelle und in 
mehreren Forschungsprojekten zu GEG, 
EnSimiMaV, EnEV, Wärmegesetzen, Normung und 
Förderprogrammen aktiv. 
Akkreditierter Sachverständiger für Energieaudits 
und in den Bundes-Förderprogrammen Energieberatung Nichtwohngebäude.  
Zahlreiche Berater- und Gutachtertätigkeiten für Kommunen, Bauwirtschaft, Fonds, 
Industrie, Ministerien, Verbände, Banken, Planungsbüros, Energieagenturen, KfW, dena und 
GIZ. Auslandsprojekte in China, Balkan- und Maghreb-Staaten.  
Coaching von Architektur- und Planungsbüros bei der Entwicklung von Energiekonzepten und 
energetischen Nachweisen für GEG und BEG (insbesondere beim Einsatz der DIN V 18599). 
Als Referent erreicht er ein großes Fachpublikum zu den Themenbereichen Förderung, 
Gebäudeenergiegesetzgebung, Energieplanung und Erneuerbare Energien. Mitglied mehrerer 
Fachgremien. Leiter mehrerer EU-, Bund- und DBU-geförderter Projekte.  
Initiator und Leiter des Deutschen Energieberatertags (www.energieberatertag.de). 
Zahlreiche Vorträge und Fachpublikationen (www.solaroffice.de/Publikationen). Gemeinsam 
mit dem ifeu Entwicklung des Sanierungsfahrplans BW. Fachautor der BMVBS-Broschüre 
„Energieausweis für Gebäude“, „Klimaneutrale Kommune“, und der Fachbücher „GEG 2023 
im Bild“ im Rudolf Müller Verlag, „GEG Navigator – Leitfaden zur rechtssicheren Ausstellung 
von Energieausweisen“ im BKI Verlag. 
Ausführliche Informationen, Publikationen und Referenzen unter www.solaroffice.de  

Kontakt: 
 

ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner  
Solaroffice Rottenburg  Büro Stuttgart 
Buchenweg 12  Silberburgstraße 129A 
D-72108 Rottenburg D-70176 Stuttgart 
 +49 (0)7457 / 919 33   +49 (0)711 / 699 479 22 

 
 www.solaroffice.de 

http://www.solaroffice.de/
http://www.energieberatertag.de/
http://www.solaroffice.de/Publikationen
http://www.solaroffice.de/
http://www.solaroffice.de/


3 23-01(c) 2023 ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner,  www.solaroffice.de 

Vortragsinhalte
▌ GEG 2023 ff.
▌ von DIN V 4108-6/4701-10 zur DIN V 18599 
▌ EnSimiMaV
▌ BAFA EBW 
▌ iSFP 
▌ BEG 2023 - WG NWG EM - Neuerungen
▌ Fragen und Diskussion 
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Koalitionsvertrag 2021

Quelle: Koalitionsvertrag 2021, Seite 90 ff
www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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Maßnahmenpaket des Bundes zum Umgang 
mit den hohen Energiekosten vom 23.03.22

▌ Programme zeitnah überprüfen und Überförderung 
ausschließen

▌ flächendeckende kommunale Wärmeplanung 
einführen und als zentrales Koordinierungsinstrument 
für lokale, effiziente Wärmenutzung verankern

▌ Wir wollen bei der Fernwärme für 2030 einen Anteil 
von mindestens 50 % klimaneutraler Wärme 
erreichen. Dazu werden wir u.a. dafür sorgen, dass 
Abwärme schnell und unkompliziert in die Fernwärme 
integriert werden kann.
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Quelle: Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2021; Agora Energiewende (2022)
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EnSimiMaV - Verordnung zur Sicherung der 
Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen

Anlagen zur Wärmeerzeugung durch Erdgas 
bis zum 15. September 2024 durchzuführen

Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung prüfen:
▌ Parameter für den Betrieb optimiert?
▌ Heizung hydraulisch abzugleichen ist?
▌ effiziente Heizungspumpen im Heizsystem?
▌ Dämmmaßnahmen von Rohrleitungen und Armaturen?

Optimierung einer Anlage zur Wärmeerzeugung:
▌ Absenkung der Vorlauftemperatur oder die Optimierung der Heizkurve
▌ Aktivierung der Nachtabsenkung, Nachtabschaltung oder andere, zum 

Nutzungsprofil sowie zu der Umgebungstemperatur passende Absenkungen oder 
Abschaltungen der Heizungsanlage und Information des Betreibers, dazu 
insbesondere zu Sommerabschaltung, Urlaubsabsenkungen, 
Anwesenheitssteuerungen

▌ Optimierung des Zirkulationsbetriebs 
▌ Absenkung der Warmwassertemperaturen unter Berücksichtigung 

Gesundheitsschutz
▌ Absenkung der Heizgrenztemperatur
▌ Information des Gebäudeeigentümers oder Nutzers über weitergehende 

Einsparmaßnahmen
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EnSimiMaV - Verordnung zur Sicherung der 
Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen

Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen 
Gaszentralheizungssysteme sind hydraulisch abzugleichen
▌ 1. bis zum 30. September 2023

▌ a) in Nichtwohngebäuden im Anwendungsbereich des 
Gebäudeenergiegesetzes ab 1.000 m² beheizter Fläche oder

▌ b) in Wohngebäuden mit mindestens 10 Wohneinheiten.
▌ 2. bis zum 15. September 2024 in Wohngebäuden mit mindestens 6 WE
▌ Ausnahmen, wenn innerh. von 6 Monaten nach dem jeweiligen Stichtag ein 

▌ Heizungstausch oder 
▌ eine Wärmedämmung von mindestens 50 % der 

wärmeübertragenden Umfassungsfläche des Gebäudes bevorsteht oder
▌ das Gebäude innerhalb von 6 Monaten nach dem jeweiligen Stichtag 

umgenutzt oder stillgelegt werden soll.
▌ Verfahren B, raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
▌ Prüfung und nötigenfalls eine Optimierung der Heizflächen 
▌ Durchführung eines hydraulischen Abgleichs
▌ Anpassung der Vorlauftemperaturregelung
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EU-Richtlinie 2010 über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

Artikel 9, Nr.1
▌ Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass

a) bis 31. Dezember 2020 alle neuen Gebäude 
Niedrigstenergiegebäude* sind und 

b) nach dem 31. Dezember 2018 neue Gebäude, die von Behörden 
als Eigentümer genutzt werden, Niedrigstenergiegebäude sind.

Artikel 2, Nr.1c
▌ Ein  „Niedrigstenergiegebäude“ (‘nearly zero-energy building’) ist 

ein Gebäude, das eine sehr hohe [...] Gesamtenergieeffizienz 
aufweist. 

▌ Der fast bei Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf 
sollte zu einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus 
erneuerbaren Quellen — einschließlich Energie aus erneuerbaren 
Quellen, die am Standort oder in der Nähe erzeugt wird — gedeckt 
werden.

*englische Originalfassung: ‘nearly zero-energy building’ 
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wesentliche Änderungen 2023 (Auszug)
▌ Bei Neubauten – sowohl bei Wohn- wie auch Nichtwohngebäuden – darf 

der Primärenergiebedarf maximal 55 Prozent des Referenzgebäude 
betragen. 

▌ Zum Nachweis für Wohngebäude wird es weiterhin ein 
vereinfachtes Verfahren nach § 31 geben. Durch das erhöhte 
Anforderungsniveau wurde dazu die Anlage 5 nachgeführt. Die dort 
aufgeführten Kennwerte sind eng angelehnt an die früheren KfW-
Nachweise für ein Effizienzhaus-55. Die Nachweise nach dem 
vereinfachten Verfahren können jedoch erst geführt werden, sobald die 
Bekanntmachung zum vereinfachten Verfahren veröffentlicht sind. In der 
Praxis spielte das vereinfachte Verfahren bislang eine marginale Rolle. 

▌ Für die Nachweisführung wird klargestellt, wie bei Gemischen aus 
fossilen und biogenen Brennstoffen der Primärenergiefaktor 
anzusetzen ist. 

▌ Um systematische Benachteiligungen von Großwärmepumpen 
gegenüber Kraft-Wärme-Kopplung in Wärmenetzen zu beheben, wird für 
Strom zum Betrieb von wärmenetzgebundenen Großwärmepumpen der 
Primärenergiefaktor für den nicht erneuerbaren Anteil von 1,2 eingeführt.
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wesentliche Änderungen 2023 (Auszug)
▌ Strom aus erneuerbaren Energien, der im unmittelbaren räumlichen 

Zusammenhang zu einem zu errichtenden Gebäude erzeugt wird, darf 
bei der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs angerechnet werden. 
Die Anforderung, dass der Strom vorrangig im Gebäude genutzt 
werden muss, ist entfallen. Damit soll ein Anreiz für die volle 
Ausnutzung von Dachflächen geschaffen werden. 

▌ Der Nachweis für Photovoltaik nach § 23 wird einheitlich mit dem 
Monatsbilanzverfahren geführt. Damit geht das GEG konform mit der 
Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG), dort sind die Verfahren nach 
§ 23 Absatz 2 und 3 bereits gestrichen. 

▌ Als Folgeänderungen wurden an mehreren Stellen die Kennwerte 
angepasst. 

▌ Zur Unterbringung von Geflüchteten wurden die Befreiungen in 
§ 102 um den Absatz 4 erweitert. 
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Berechnungsverfahren

1 2

3 Modellgebäudeverfahren GEG §31
→ neu ab 1.1.2023

nur bis 31.12.2023, nicht gekühlt
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Modellgebäudeverfahren (Anlage 5) 
Bauteilanforderungen

Folgende Anforderungen an die jeweiligen einzelnen Bauteile der thermischen 
Gebäudehülle müssen eingehalten werden:
▌ Dachflächen, oberste Geschossdecke, Dachgauben: U ≤ 0,14 W/(m² K)
▌ Fenster und sonstige transparente Bauteile: Uw ≤ 0,90 W/(m² K)
▌ Dachflächenfenster: Uw ≤ 1,0 W/(m² K)
▌ Außenwände, Geschossdecken nach unten gegen Außenluft: 

U ≤ 0,20 W/(m² K)
▌ Sonstige opake Bauteile (Kellerdecken, Wände und Decken zu unbeheizten 

Räumen, Wand- und Bodenflächen gegen Erdreich, etc.): U ≤ 0,25 W/(m² K)
▌ Türen (Keller- und Außentüren): UD ≤ 1,2 W/(m² K)
▌ Lichtkuppeln und ähnliche Bauteile: U ≤ 1,5 W/(m² K)
▌ Spezielle Fenstertüren (mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus): 

UW ≤ 1,4 W/(m² K)
▌ Vermeidung von Wärmebrücken: ΔUWB ≤ 0,035 W/(m² K).
▌ Die Anforderungen sind über die gesamte Fläche des jeweiligen Bauteils 

einzuhalten. Zudem müssen die Anforderungen an die Ausführung von 
Wärmebrücken sowie an die Luftdichtheit der Gebäudehülle eingehalten 
werden.
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Modellgebäudeverfahren (Anlage 5) 
Zulässige Anlagenkonzepte

Für die Anlagentechnik ist eines der nachfolgenden Anlagenkonzepte umzusetzen:
▌ Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, 

zentrale Abluftanlage
▌ Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, 

zentrale Abluftanlage
▌ Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, 

zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad 
≥ 80 %)

▌ Fernwärme mit zertifiziertem Primärenergiefaktor fp ≤ 0,7, zentrale 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad ≥ 80%)

▌ Zentrale Biomasse-Heizungsanlage auf Basis von Holzpellets, Hackschnitzeln 
oder Scheitholz, zentrale Abluftanlage, solarthermische Anlage zur 
Trinkwarmwasser-Bereitung

▌ weitere Anforderungen 

16 23-01(c) 2023 ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner,  www.solaroffice.de 

Primärenergiefaktoren 
GEG § 22 Anlage 4

Energieträger a) Primärenergie-
Faktoren fP

Brennstoffe Heizöl / Bioöl 1,1

Erdgas / Biogas 1,1

Flüssiggas fossil 1,1

Steinkohle 1,1

Braunkohle 1,2

Biomasse flüssig bzw. gasförmig b) Erzeugung in räumlichen Zusammenhang
Biomethan (Netz)/-flüssiggas in Brennwertkessel
Biomethan (Netz)/-flüssiggas in hocheffiz. KWK

0,3
0,7
0,5

Holz 0,2

Nah/Fernwärme Werte vom Netzbetreiber DIN V 18599-1:2018-09
≥ 0,3 c)

Strom netzbezogen 1,8

Großwärmepumpe mind. 500 kW im Wärmenetz 1,2

gebäudenah erzeugt (aus PV oder Windkraft) 0,0

Verdrängungsstrommix für KWK 2,8

Wärme, Kälte Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme 0,0

Erdkälte, Umgebungskälte 0,0

Abwärme 0,0

Wärme aus KWK gebäudeintegriert oder gebäudenah b) DIN V 18599-9:2018-09d)

Siedlungsabfälle 0,0

a) Bezugsgröße Endenergie: Heizwert Hi             
b)

 weitere Anforderungen nach GEG §22
c) Berechnungsverfahren nach DIN V 18599-1:2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 mit den Primärenergiefaktoren der Anlage 4 GEG, 
   fP nicht kleiner als 0,3 abzgl. EE-Bonus; alternativ für KWK fossil 0,7, Heizwerk fossil 1,3 lt. Tabelle A.1 der DIN V 18599-1
d) nach Verfahren B gemäß Abschnitt 5.2.5 oder Abschnitt 5.3.5.1; oder pauschal 0,6 wenn hocheffizienten KWK-Anlage nach KWKG
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Berechnungsbeispiel im Vergleich

DIN V 18599
Transmissionswärmeverluste 10.554 kWh/a 11.866 kWh/a

+ Lüftungswärmeverluste 8.002 kWh/a 3.452 kWh/a
- nutzbare solare Gewinne -5.794 kWh/a -5.039 kWh/a
- nutzbare interne Gewinne -5.493 kWh/a -5.191 kWh/a

Heizwärmebedarf 7.269 kWh/a 5.088 kWh/a

+ Warmwasserbedarf 2.571 kWh/a 2.291 kWh/a
± Anlagenverluste -4.469 kWh/a -576 kWh/a

4.965 kWh/a 6.803 kWh/a

406 kWh/a 699 kWh/a

Primärenergiebedarf 1.724 kWh/a 2.518 kWh/a

MFH, EH55EE, Awohn: 167 m² 
Pellets, Solarkombi, WRG

DIN V 4108-6/
DIN V 4701-10

Endenergiebedarf (Pellets)
Endenergiebedarf (Strom)

Berechnung nach GEG2020
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DIN V 4108-6 / 4701-10 DIN V 18599

19 °C 20 °C

interne Wärmequellen:

Nutzwärmebedarf Trinkwarmwasser:

mittlere
Gebäudeinnentemperatur:

Minimaltemperatur,
Auslegung Heizfall:

5 W/m²
(bezogen auf AN)

EFH: 45 Wh/(m²d)
MFH: 90 Wh/(m²d)
(bezogen auf NGF*))

12,5 kWh/(m²a)
(bezogen auf AN)

max[16,5 - (ANGF,WE,m · 0,05); 8,5] 
kWh/(m2⋅ a)
(bezogen auf NGF*))

Randbedingungen nach GEG

*) Es können vereinfachend herangezogen werden:
𝐴alle Wohngebäude: NGF ⋅ 𝐴 = 1,1  Wohn

EFH mit Keller: 𝐴NGF 𝐴⋅ = 1,1/1,35  Wohn

EFH ohne Keller und MFH: 𝐴NGF 𝐴⋅ = 1,1/1,2  Wohn
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Randbedingungen nach GEG
zusätzlich nur für bestehende Wohngebäude
▌ Wärmebrückenzuschlag ∆UWB= 0,15 W/(m²K)

bei Außenwänden mit Innendämmung an mehr als 50% der 
Außenwandfläche und massiv einbindenden Decken

▌ Luftwechselrate n = 1,0 /h
DIN V 18599-2 Tabelle 7: Kategorie III. 
Kategorie IV bei Vorhandensein offensichtlicher Undichtheiten, wie 
z. B. offene Fugen in der Luftdichtheitsschicht der 
wärmeübertragenden Umfassungsfläche.

▌ zur Ermittlung solarer Gewinne
Abminderungsfaktor für Rahmenanteil FF = 0,6
Abminderungsfaktor für Rahmenanteil Standardwert FF = 0,7
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DIN V 18599-2

Lüftungsverluste
HV = (ninf + nwin + nmech)∙ V ∙ 0,34 Wh/m³K
V = beheiztes Luftvolumen berechnet 

oder näherungsweise

V = 0,76 ∙ Ve bei Gebäuden bis zu 3 Vollgeschossen
V = 0,80 ∙ Ve bei den übrigen Fällen

unter Standardbedingungen gilt:

Standardwerte Windschutzkoeffizienten: ewind = 0,07; fwind = 15
 (halbfreie Lage, mehr als eine Fassade im Wind)

I

II

III

IV

Kategorie Gebäudedichtheit Luftwechselrate

mit Nachweis
Gebäudedichtheit

Abluftanlage 0,55 h-1

bal. Zu-/ Abluftanlage 0,57 h-1

ohne Lüftungsanlage 0,6 h-1

Neubau ohne Dichtheitsprüfung 0,7 h-1

alle sonstigen Fälle (nicht Kat. I, II, IV) 0,8 h-1

offensichtliche Undichtigkeiten 1,0 h-1

Quelle: Impulsprogramm Hessen

Quelle:
GEG im Bild
Rudolf Müller Verlag



21 23-01(c) 2023 ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner,  www.solaroffice.de 

Anlagentechnik in DIN V 18599

Erzeugungseinheit
Heizung

Erzeugungseinheit 
Trinkwasser

Kreis Heizung
bestehend aus:
- Übergabe
- Anbindeleitungen
- Strangleitungen
- Verteilerleitungen
- Pumpe

Kreis
Trinkwasser
bestehend aus:
- Übergabe
- Stichleitungen
- Strangleitungen
- Verteilerleitungen
- Pumpe

Ein Kreis kann über 
mehrere Erzeugungs-
einheiten versorgt 
werden.

Eine Erzeugungseinheit kann mehrere Erzeuger enthalten, auch 
Verteilerleitungen, Pumpen und ein Speicher sind möglich.
Eine Erzeugungseinheit kann mehrere Kreise versorgen.
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DIN V 18599

Betriebsweise Wärmepumpen

Graphik: Dimplex

▌ monovalent (= 1 Wärmeerzeuger)

▌ bivalent (= 2 Wärmeerzeuger)

▌ alternativ
WP unter Bivalenzpunkt aus

▌ parallel
Im Parallelbetrieb liefert die WP bis zu einer 
bestimmten Außentemperatur 
(Bivalenztemperatur) allein die notwendige 
Wärme. Bei Temperaturen unterhalb der 
Bivalenztemperatur schaltet sich der zweite 
Wärmeerzeuger zu. Beide Wärmeerzeuger 
arbeiten parallel. Der zweite Wärmeerzeuger 
liefert nur den Teil, den die WP aufgrund der 
Begrenzung der Heizleistung nicht liefern kann.

▌ teilparallel
Ab der unteren Einsatzgrenze der WP schaltet die 
WP ab und der zweite Wärmeerzeuger liefert 
allein die erforderliche Wärme

Standardwerte:
Bivalenztempertur -2°C
Einsatzgrenze (Abschalttemperatur) -10°C
Heizgrenztemperatur 15°C
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Solaranlagen
▌ Solare Trinkwasserbreitung
▌ Kombianlagen (Trinkwasser und Heizung)

Solarertrag
abhängig von:
▌ Kollektorart
▌ Aperturfläche
▌ Neigung und

Ausrichtung

23-01

Solaranlagen Kollektorfläche
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Anteil Erneuerbarer Energien
GEG § 34ff

Geothermie, Umweltwärme, gasf., feste oder flüssige Biomasse

50 %

Solarthermie o. Strom aus EE

15 %

gasförmige Biomasse in KWK

30 %

oder Aperturfläche mind.
▌ 0,04 m² bis 2 WE
▌ 0,03 m² über 2 WE
je m² Gebäudenutzfläche
NWG: 0,06 m²/m²NGF

oder Nennleistung mind.
0,03  kWpeak je m² AN/nG

bei Wohngebäuden
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Ersatzmaßnahmen
GEG §§ 42, 43, 45 Maßnahmen zur Einsparung von Energie

Anlagen zur Nutzung von Abwärme

Abwärme

Kraft-Wärme Kopplungsanlagen
 

Brennstoffzellen/
KWK-Anlagen

50 %

40 %
50 %

H‘T,Ref/ῡAnl3 und QP: -15 %
Anforderungen des GEG an Neubauten
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Anrechnung von Strom aus EE
GEG § 23 (1) und (4)

Wird in zu errichtenden Gebäuden Strom aus erneuerbaren 
Energien eingesetzt, darf der Strom [...] vom Primärenergiebedarf 
abgezogen werden, wenn er
▌ im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu dem 

Gebäude erzeugt wird und
▌ vorrangig in dem Gebäude selbst genutzt und nur die 

überschüssige Energiemenge ins öffentliche Netz eingespeista)

wird.

Es darf höchstens die Strommenge […] angerechnet werden, 
die dem berechneten Strombedarf der jeweiligen Nutzung 
entspricht.*)

*) Gilt nura), wenn in einem zu errichtenden**) Gebäude Strom aus erneuerbaren Energien für 
Stromdirektheizungen genutzt wird oder in einem zu errichtenden**) Nichtwohngebäude die 
Nutzung von Strom für Lüftung, Kühlung, Beleuchtung und Warmwasserversorgung die Energienutzung 
für die Beheizung überwiegt. 
Berechnung mit Klima Potsdam und Standardwerten für PV nach DIN V 18599-9 Anhang B. 
**) auch anzuwenden nach § 50 (3) für bestehende Gebäude

Ansonstena) gilt… 

anrechenbare Eigennutzung

Strom-
ProduktionStrom-

Bedarf

Ja n Fe b M är A
p r M ai Ju n Ju
l

A
u g Se p O
k t N
o v D
e z

kW
h/

M
on

at

a) gestrichen im GEG 2023
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Anrechnung von Strom aus EE
GEG § 23 (2) und (3) [darf nicht im BEG Nachweis angewandt werden] 

anrechenbare Eigennutzung

Strom-
ProduktionStrom-

Bedarf

Ja n Fe b M är A
p r M ai Ju n Ju
l

A
u g Se p O
k t N
o v D
e z

kW
h/

M
on

at

und gleichzeitig

auf Jahresertrag der Anlage Qf,prod,PV,a bzw. Qf,prod,WEA,a

keine Stromdirektheizung
oder bei Nichtwohngebäuden

Strombedarf ≤ Energiebedarf für Heizung
Absätze (2) und (3)

Stromdirektheizung
oder bei NWG

Strombedarf > Energiebedarf für Heizung
Absatz (4)

Wohngebäude Nichtwohngebäude

Stromspeicher ohne mit mind. 
1 kWh/kWp

1.
ertragsabhängiger

Abzug

150 kWh je
kW Nenn-

leistung Ppk PWEA

200 kWh je
kW Nenn-

leistung Ppk PWEA

150 kWh je
kW Nenn-

leistung Ppk PWEA

200 kWh je
kW Nenn-

leistung Ppk PWEA

2.
bedarfsabhängiger

Abzug

+ +
Strombedarf
Qel,TGA x 1,0

Nennleistung Ppk PWEA in kW >
Gebäudenutzfläche / Geschosse

x 0,03

Nennleistung Ppk PWEA in kW >
Nettogrundfläche x 0,01

Bedingung

3.
Kappung

(maximaler Abzug)

 auf Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes QP,ref

30 % 45 % 30 % 45 %

180 % 180 %

ohne mit mind. 
1 kWh/kWp

Strombedarf
Qel,TGA x 0,7

Strombedarf
Qel,TGA x 1,0

Strombedarf
Qel,TGA x 0,7

monatliche Gegenüberstellung
von

Ertrag und Bedarf

ge
str

ich
en

 im
 G

EG
 2
02

3
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DIN V 18599 Teil 9

PV – Standardwerte für Peakleistung 

Quelle: DIN V 18599-9

Quelle: IGS - Institut für 
Gebäude und Solartechnik, 
TU Braunschweig
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Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes um 
beheizte oder gekühlte Räume darf
▌ bei Wohngebäuden der HT‘ der Außenbauteile der neu 

hinzukommenden beheizten oder gekühlten Räume das 
1,2fache des entsprechenden Wertes des Referenzgebäudes 
gemäß der Anlage 1 nicht überschreiten oder

▌ bei Nichtwohngebäuden die Ū der Außenbauteile der neu 
hinzukommenden beheizten oder gekühlten Räume das auf 
eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache 
der Höchstwerte gemäß der Anlage 3 
nicht überschreiten.

Anforderungen an bestehende Gebäude und Anlagen

§ 51 Erweiterung und Ausbau 

Quelle:
GEG im Bild
Rudolf Müller 
Verlag

HT‘ ≤ 1,2 H‘T,max 
Ū ≤ 1,25 Ūmax

HT‘ ≤ 1,2 H‘T,max 
Ū ≤ 1,25 Ūmax
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Anforderungen an bestehende Gebäude und Anlagen

§ 51 Erweiterung und Ausbau über 50 m²
▌ Ist die hinzukommende zusammen-

hängende Nutzfläche größer als 50 m², 
sind außerdem die Anforderungen an 
den sommerlichen Wärmeschutz nach 
§ 14 einzuhalten. 

▌ Wird dabei ein neuer Wärmeerzeuger eingebaut, sind die 
betroffenen Außenbauteilen so zu ändern oder  auszuführen, 
sind für den neuen Gebäudeteil der Primärenergiebedarf des 
Referenzgebäudes (Anforderung Neubau 
ohne Verschärfung) und der Höchstwert 
für die mittleren Wärmedurchgangs-
koeffizienten Ū (Anlage 2 Tab. 2
Zeilen 1a 2a 3a 4a) einzuhalten.

sommerlicher Wärmeschutz bei Nutzfläche > 50 m²

Quelle:
GEG im Bild
Rudolf Müller Verlag

Quelle:
GEG im Bild
Rudolf Müller Verlag

HT‘ ≤ 1,2 H‘T,max 
Ū ≤ 1,25 Ūmax

HT‘ ≤ 1,2 H‘T,max 
Ū ≤ 1,25 Ūmax

GEG § 51 Nichtwohngebäude Erweiterung auch über 50 m² NGF

Nummer Bauteile

1

2 Ū = 1,9 W/(m²K)

3 Vorhangfassaden Ū = 1,9 W/(m²K)

4 Ū = 3,1 W/(m²K)

keine Anforderung mehr an die Anlagentechnik

Höchstwerte der Mittelwerte der
Wärmedurchgangskoeffizienten

Zonen mit Raum-Soll-
Temperaturen im Heiz-

fall ≥ 19 °C

Zonen mit Raum-Soll-
Temperaturen im Heiz-
fall von 12 bis < 19 °C

Opake Außenbauteile, soweit 
nicht in Bauteilen der Zeilen 3 

und 4 enthalten

Ū = 0,4 W/(m²K)
Ū = 0,35 W/(m²K)

Ū = 0,6 W/(m²K)
Ū = 0,50 W/(m²K)

Transparente Außenbauteile, 
soweit nicht in Bauteilen der 

Zeilen 3 und 4 enthalten

Ū = 3,5 W/(m²K)
Ū = 2,8 W/(m²K)

Ū = 3,8 W/(m²K)
Ū = 3,0 W/(m²K)

Glasdächer, Lichtbänder, Licht-
kuppeln

Ū = 3,9 W/(m²K)
Ū = 3,1 W/(m²K)
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Referenzgebäude
für Wohngebäude

QP,max = QP,ref -25 45% 
Erdgas



Referenzgebäude Entwicklung
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Primärenergiebedarf im Vergleich
Verschärfung der Neubauanforderungen an 
Primärenergiebedarf durch das GEG 2023

Vergleich des zulässigen Primärenergiebedarfs nach EnEV 2007 – 2009 – 2014  *)ab 2016 
- GEG 2023 (nicht repräsentativ)

Projekt

MFH Süd-orientiert 2782 8694 0,45 85,80 57,40 43,05 31,57 33 | 50 | 63

MFH Ost/West-orientiert 2048 6400 0,46 87,20 63,50 47,63 34,93 27 | 45 | 60

4-FH freistehend 427 1333 0,60 100,90 69,20 51,90 38,06 31 | 48 | 62

3-FH freistehend 314 981 0,62 104,20 75,50 56,63 41,53 28 | 46 | 60

RH Ost/West-orientiert 436 1363 0,58 99,70 71,10 53,33 39,11 29 | 47 | 61

DHH West-Hälfte 243 759 0,54 98,80 62,20 46,65 34,21 37 | 52 | 65

DHH West-Hälfte 143 446 0,72 116,20 80,40 60,30 44,22 31 | 48 | 62

AN

in m²
Ve

in m³
A/Ve

in m-1

max. qP in 
kWh/(m²a) Verschärfung  

 2009|16|23
 %

EnEV 
2007

EnEV 
2009

EnEV 
2014*)

GEG
2023
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§ 105 102 Ausnahmen und Befreiungen
Vollzug

▌ Baudenkmäler oder besonders erhaltenswerte 
Bausubstanz
▌ Abweichungen von Anforderungen des GEG möglich, sofern Substanz 

oder das Erscheinungsbild beeinträchtigt oder andere Maßnahmen zu 
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen

▌ Ersatzmaßnahmen/Befreiungen nach § 102
▌ Ausnahmen können auf Antrag zugelassen werden, wenn die Ziele 

dieses Gesetzes durch andere als in diesem Gesetz vorgesehene 
Maßnahmen im gleichen Umfang erreicht werden

▌ Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann auf Kosten des 
Eigentümers oder Bauherrn die Vorlage einer Beurteilung der Erfüllung 
der Voraussetzungen durch qualifizierte Sachverständige verlangen

▌ unbillige Härte durch unangemessenen Aufwand 
insbesondere bei nachgewiesener Unwirtschaftlichkeit
▌ Befreiung von Anforderungen auf Antrag möglich (außer bei 

Energieausweisen §§ 79-88)
Quelle:
GEG im Bild
Rudolf Müller Verlag
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§ 102 Befreiungen
Vollzug

Quelle:
GEG im Bild
Rudolf Müller Verlag

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt2/ref27/geg-befreiung 
https://www.geg.bund.de/GEGPortal/DE/Rechtsgrundlage/Vollzug/vollzug_node.html
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Anschluss- und Benutzungszwang
GEG § 109

Die Gemeinden und Gemeindeverbände können von 
einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur 
Begründung eines Anschluss- und 
Benutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen 
Fernwärme- oder Fernkälteversorgung ermächtigt, 
auch zum Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes 
Gebrauch machen.

Beispielbericht für Wohngebäude
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Zusagen zur BEG 2022
Stand 30.9.2022

Quelle: BMWK
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Zusagen zur BEG WG 2021/22
Stand 30.06.2022

Quelle: BMWK
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Quelle: BAFA
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2022 1. Halbjahr

2021
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BAFA Auslegung:
Bei der EBW kann nach der 
gegenwärtigen Verwaltungspraxis ein 
zugelassener Energieberater, der 
Miteigentümer eines Wohngebäudes 
ist, hierfür eine nach der EBW-
Richtlinie geförderte Energieberatung 
in Anspruch nehmen.
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ab 1.1.2023 (KfW und BAFA)
▌ Erweiterung Antragsberechtigung

Die Antragsberechtigung wird auf alle Investoren erweitert, die bisherige Beschränkung auf 
Eigentümer, Pächter und Mieter wird aufgehoben.

▌ Förderung von Eigenleistungen
Bei privaten Eigenleistungen können die mit der energetischen Maßnahme verbundenen Material-
kosten gefördert werden. Die fachgerechte Durchführung bestätigt der Energieeffizienz-
Experte durch die Bestätigung nach Durchführung.

ab 1.1.2023 (BAFA BEG EM)
▌ Bonus für Wärmepumpen, die ein natürliches Kältemittel nutzen

Einführung eines Bonus von 5 % für Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln (z.B. R290, 
Propan). Ab 1. Januar 2028 werden nur noch Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel gefördert. 
Ein Vorziehen dieses Datums wird geprüft.

▌ Erhöhung der Anforderungen an Wärmepumpen

▌ Sukzessive Absenkung der Grenzwerte für Geräuschemissionen des Außengeräts von Luft-
Wasser-Wärmepumpen: ab 2024 um 5 dB, ab 2026 um 10 dB niedriger als gesetzlicher 
Grenzwert. (EM EH EG) 

▌ Steigerung der Anforderung an den jahreszeitbedingten Raumheizungsnutzungsgrad (ETAs). 

▌ Wärmepumpen in dafür ungeeigneten Gebäuden werden nicht gefördert (Mindestgrenze einer 
rechnerischen Jahresarbeitszahl der WP von 2,7; ab 01.01.2024 von 3,0).

▌ Wärmepumpen müssen ab dem 1. Januar 2025 an ein zertifiziertes Smart-Meter-Gateway 
angeschlossen werden können. (EM EH EG)

Neues zur Förderung 2023 (ab 1.1./23.2./1.3.2023)

EM
Einzelmaßnahme

EH
Effizienzhaus 

EG 
Effizienzgebäude

EE
Erneuerbare Energien

NH 
Nachhaltigkeitsklasse

WPB 
Worst Perfomance 
Building

SerSan 
Serielles Sanierieren

PV
Photovoltaik

iSFP
individueller 
Sanierungsfahrplan

WG
Wohngebäude

NWG
Nichtwohngebäude
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ab 1.1.2023 (KfW und BAFA)
▌ Errichtung von Gebäudenetzen

▌ Mindestanteil von 65% EE und/oder unvermeidbarer Abwärme.

▌ Fossile Brennstoffe/Gas sind nicht mehr förderfähig.

▌ Biomasseanlagen in Gebäudenetzen sind nur bivalent in Zusammenhang mit anderen EE 
förderfähig, deren Wärmemengen-Anteil mindestens 25 % beträgt. (EM)

▌ Fördersätze für die Errichtung/Erweiterung/Umbau von Gebäudenetzen werden nach dem 
Anteil der Biomasse differenziert. (EM)

▌ Für die Förderung von Errichtung/Erweiterung/Umbau von Gebäudenetzen hat die 
Antragstellung durch/mit Energieeffizienz-Expert:in zu erfolgen.

▌ Die Anforderungen zur Förderung eines Wärmenetzanschlusses (PEF/EE-Anteil) werden 
aufgehoben.

▌ Biomasseheizungen

▌ Der zulässige Feinstaubausstoß wird ab 1. Januar 2023 reduziert auf 2,5 mg/m³.

▌ Anforderung eines jahreszeitbedingten Raumheizungsnutzungsgrades (ETAs) für 
Biomasseheizungen von 81% ab 1. Januar 2023. (EM)

▌ Biomasseheizungen müssen mit einer solarthermischen Anlage oder einer Wärmepumpe 
kombiniert werden. (EM)

▌ Brennstoffzellenheizung (neu im BEG EM)

▌ mit grünem Wasserstoff oder mit Biomethan betrieben

▌ Förderung 25%, ggf. plus 10% Heizungs-Tausch-Bonus

Neues zur Förderung 2023 (ab 1.1./23.2./1.3.2023)

EM
Einzelmaßnahme

EH
Effizienzhaus 

EG 
Effizienzgebäude

EE
Erneuerbare Energien

NH 
Nachhaltigkeitsklasse

WPB 
Worst Perfomance 
Building

SerSan 
Serielles Sanierieren

PV
Photovoltaik

iSFP
individueller 
Sanierungsfahrplan

WG
Wohngebäude

NWG
Nichtwohngebäude
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ab 1.1.2023 (KfW BEG WG und NWG)
▌ Erhöhung und Ausweitung des Bonus für Worst Performing Buildings (WPB) 

Der Sanierungsbonus für Worst Performing Buildings, d. h. die gemäß BEG-Definition energetisch 
am wenigsten effizienten Gebäude, wird von 5 % auf 10 % angehoben und auf EH/EG 70 EE 
ausgeweitet (bislang nur für Sanierung auf EH/EG 55/40 Standard).

▌ Neuer Bonus für die Serielle Sanierung von Wohngebäuden 
Die energetische Sanierung unter Verwendung von vorgefertigten Fassaden- bzw. 
Dachelementen sowie deren Montage an bestehende Gebäude (Serielle Sanierung) wird mit einem 
Bonus von 15 % gefördert. Voraussetzung ist die Sanierung zum EH40 oder EH55. 
Bonus ist kumulierbar mit der EE-Klasse und dem WPB-Bonus. Bei einer Kombination der 
Sanierung eines WPB und einer Umsetzung durch Serielle Sanierung werden die beiden Boni in 
der Summe auf 20 % begrenzt.

▌ Wegfall der Förderung für Stromversorgungsanlagen 
Die Mitförderung von Anlagen, die ausschließlich der Stromversorgung dienen (zum Beispiel 
Photovoltaik, Windkraftanlagen, Stromspeicher), wird aufgehoben. Der Förderausschluss gilt 
auch für die Eigenstromversorgung. Vorbereitende Maßnahmen (statische Ertüchtigung, Kabelkanäle 
etc.) werden im Rahmen der Sanierung mitgefördert. 

▌ Weiterhin förderfähig (auch bei EM): 
Bauteile, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und nicht durch das EEG gefördert 
werden, sind förderfähig, sofern sie lediglich im Rahmen der Wiederherstellung der Funktionalität 
des Gebäudes eingebaut werden und die jeweils relevanten TMA erfüllen (z. B. Solardachziegel 
zur Wiederherstellung des Daches im Rahmen einer energetischen Dachdämmung, Indach-PV, 
Fenster mit integrierter Solarstromerzeugung). 
Es werden sowohl die Baukosten für das Außenbauteil als auch notwendige Komponenten des 
Stromverteilungssystems bei den förderfähigen Kosten angerechnet.

▌

Neues zur Förderung 2023 (ab 1.1./23.2./1.3.2023)

EM
Einzelmaßnahme

EH
Effizienzhaus 

EG 
Effizienzgebäude

EE
Erneuerbare Energien

NH 
Nachhaltigkeitsklasse

WPB 
Worst Perfomance 
Building

SerSan 
Serielles Sanierieren

PV
Photovoltaik

iSFP
individueller 
Sanierungsfahrplan

WG
Wohngebäude

NWG
Nichtwohngebäude
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ab 1.1.2023 (KfW BEG WG und NWG)
▌ EE-Anforderung

Die EE-Klasse wird ab einem EE-Anteil von 65 % · erreicht (bisher: 55 %).

▌ WRG verpflichtend für EE-Bonus
In der EE-Klasse ist der Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
verpflichtend. Dabei können zentrale, dezentrale und Mischformen aus zentralen und dezentralen 
Lüftungsanlagen zur Anwendung kommen. Für EH/EG Denkmal sowie niedrig beheizte Zonen in 

·Effizienzgebäuden gelten gesonderte Regelungen.

▌ Nachweis nur noch mit DIN V 18599
Das anzuwendende Ordnungsrecht wird auf die Novelle des Gebäudeenergiegesetz umgestellt (GEG 
2023). Der Effizienzhaus-Nachweis ist nach GEG in Verbindung mit DIN V 18599 zu berechnen. 
Der Nachweis für Wohngebäude mit der Normenkombination DIN V 4701-10/DIN V 4108-6 ist nicht 
mehr zulässig.

▌ Bezug auf GEG 2023
Die Energie- und CO2-Einsparberechnung im Neubau beziehen sich auf das ab dem 01.01.2023 
geltende GEG-Neubauniveau (Primärenergiebedarf 55 % vom Referenzgebäude, bislang 75 %).

▌ NT-ready verpflichtend
Mit Ausnahme des Effizienzhaus Denkmal müssen alle Effizienzhäuser und Effizienzgebäude 
Niedertemperatur-Ready (NT-ready) sein, d. h. eine Vorlauftemperatur von 55° C im 
Auslegungsfall und Betrieb nicht überschreiten.

▌ Feinstaubarme Biomassefeuerung
Neu installierte Feuerungsanlagen für feste Biomasse dürfen einen Feinstaubausstoß von 2,5 mg/m³ 
(Staub bei Nennlast) nicht überschreiten.

Neues zur Förderung 2023 (ab 1.1./23.2./1.3.2023)

EM
Einzelmaßnahme

EH
Effizienzhaus 

EG 
Effizienzgebäude

EE
Erneuerbare Energien

NH 
Nachhaltigkeitsklasse

WPB 
Worst Perfomance 
Building

SerSan 
Serielles Sanierieren

PV
Photovoltaik

iSFP
individueller 
Sanierungsfahrplan

WG
Wohngebäude

NWG
Nichtwohngebäude
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ab 1.1.2023 (KfW BEG WG und NWG)
▌ Verlängerung der Nachweisfrist für die Mittelverwendung 

Die Bestätigung nach Durchführung (BnD) bzw. gewerbliche Bestätigung nach Durchführung (gBnD) 
ist innerhalb von 54 Monaten nach Zusage gegenüber der Hausbank einzureichen. Die 
Umsetzung der neuen Frist von 54 Monaten in den Zusageschreiben erfolgt aus technischen 
Gründen erst zum 23.02.2023. Die bis dahin erteilten Zusagen werden im Nachgang mit einem 
gesonderten Schreiben berichtigt. Für Anträge, die zwischen dem 01.01.2022 und 31.12.2024 
gestellt wurden oder werden, kann diese Frist auf begründeten Antrag bei der KfW auf 66 Monate 
nach Zusage verlängert werden.

▌ Anwendung der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung
Für die Vorhabendurchführung sind die §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung, die dazu 
erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) anzuwenden.
Für die Vergabe von Aufträgen nach den ANBest-P gilt anstelle von Nummer 3.1, dass ab einer 

▌ Subvention eines Vorhabens von 100.000 Euro bis 5 Mio. Euro 

▌ Aufträge nur an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerblichen 
Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen 

vergeben werden dürfen. Der Schwellenwert von 100.000 Euro kann sich auch durch eine 
Finanzierung aus öffentlichen Mitteln durch mehrere Stellen ergeben. Maßgebend ist, dass es sich 
um eine Zuwendung für dasselbe Vorhaben handelt. 

▌ Soweit möglich, sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen. Die Verfahren und 
Ergebnisse (z. B. Versuche einer Angebotseinholung) sind zu dokumentieren.

Die Subvention ergibt sich aus der Addition aller für das Vorhaben gewährten 
Tilgungszuschüsse, Investitionszuschüsse und Zinsverbilligungen.

Neues zur Förderung 2023 (ab 1.1./23.2./1.3.2023)

EM
Einzelmaßnahme

EH
Effizienzhaus 

EG 
Effizienzgebäude

EE
Erneuerbare Energien

NH 
Nachhaltigkeitsklasse

WPB 
Worst Perfomance 
Building

SerSan 
Serielles Sanierieren

PV
Photovoltaik

iSFP
individueller 
Sanierungsfahrplan

WG
Wohngebäude

NWG
Nichtwohngebäude

52 23-01(c) 2023 ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner,  www.solaroffice.de 

ab 23.2.2023 (KfW BEG WG und NWG)
▌ Neue Boni WPB und SerSan erst ab 23.02.2023 beantragbar

Die Erstellung einer Bestätigung zum Antrag (BzA) bzw. gewerblichen Bestätigung zum Antrag 
(gBzA) für die Beantragung des WPB-Bonus für die Effizienzhaus/-gebäude-Stufe 70 EE und für den 
Bonus für die Serielle Sanierung von Wohngebäuden kann aus technischen Gründen erst ab dem 
23.02.2023 erfolgen. Mit dem Vorhaben kann ab dem 01.01.2023 begonnen werden, wenn 
vorab ein Beratungsgespräch auf dem aktualisiertem KfW-Formular "Nachweis eines 
Beratungsgesprächs" (Version 01/2023) dokumentiert wurde.

ab 1.3.2023 (KfW BEG WG und NWG)
▌ Neue Neubauförderung ab 01.03.2023

Die neue Neubauförderung "Klimafreundlicher Neubau" des Bundesministeriums für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen (BMWSB) startet zum 01.03.2023. Details zur neuen Förderung werden
Anfang des Jahres 2023 mitgeteilt.
Die Förderung des Neubaus wird bis dahin in der BEG unverändert fortgeführt.

Neues zur Förderung 2023 (ab 1.1./23.2./1.3.2023)

EM
Einzelmaßnahme

EH
Effizienzhaus 

EG 
Effizienzgebäude

EE
Erneuerbare Energien

NH 
Nachhaltigkeitsklasse

WPB 
Worst Perfomance 
Building

SerSan 
Serielles Sanierieren

PV
Photovoltaik

iSFP
individueller 
Sanierungsfahrplan

WG
Wohngebäude

NWG
Nichtwohngebäude
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BEG
FAQ
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Förderung Sanierung ab 1.1.2023
BEG WG
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WPB Bonus – Worst Performance Building
neue Boni WPB und SerSan erst ab 23.02.2023 beantragbar

▌ Sanierung auf die Förderstufen EH/ EG 40 oder EH/ EG 55
▌ Sanierung auf die Förderstufen EH/ EG 70 EE (ausschließlich mit EE)
▌ Bonus von 10 % als zusätzlicher Tilgungszuschuss 
▌ Bonus ist mit der EE- oder NH-Klasse und SerSan (dann insges. 20%) kumulierbar
▌ Nachweis über einen 

▌ gültigen Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis
▌ beschreibt Zustand unmittelbar vor der Sanierung
▌ Effizienzklasse H
▌ bei Ausweisen älter 2014: Endenergie größer 250 kWh/m²a
▌ NWG: ausgewiesene Energiebedarf größer oder gleich dem dort 

abgebildeten Endwert der Skala

    oder alternativ 
▌ über das Baujahr und den Sanierungszustand der Außenwand 

▌ Baujahr des Gebäudes 1957 oder früher und 
▌ mind. 75 % der Fläche der Außenwand energetisch unsaniert1)

1) Der Flächenanteil einer Außenwand gilt als unsaniert, wenn an dieser Wandfläche keine Maßnahmen umgesetzt wurden, die den U-Wert maßgeblich verbessert 
haben. Das Aufbringen einer Wärmedämmung nach dem 31.12.1983 gilt als energetische Sanierung, unabhängig von der Art und der Dicke der Dämmung.

Folgende Maßnahmen gelten nicht als energetische Sanierung:

   -  Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen an einer Außenwand (einschließlich Wärmedämmung), die bis einschließlich 31.12.1983 umgesetzt wurden.
   -  Erneuerung oder Instandsetzung des Fassadenputzes
   - Aufbringen eines Wärmedämmputzes

Der Mindestanteil der unsanierten Fläche der Außenwand muss unmittelbar vor der Sanierung zum Effizienzhaus bzw. Effizienzgebäude vorliegen.
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SerSan Bonus – Serielle Sanierung bei WG
neue Boni WPB und SerSan erst ab 23.02.2023 beantragbar

▌ Sanierung auf die Förderstufen EH 40 oder EH 55 (nur für Wohngebäude)
▌ Bonus von 15 % als zusätzlicher Tilgungszuschuss 
▌ Bonus ist mit der EE- oder NH-Klasse und SerSan (dann insges. 20%) kumulierbar
▌ Der Bonus ist an die Erfüllung aller folgenden Bedingungen geknüpft:

▌ Die neuen Fassaden- bzw. Dachelemente müssen mindestens aus einer 
werkseitig vorgefertigten Tragkonstruktion für die Dämm- und 
Witterungsebene auf Basis eines digitalen 3-D Aufmaßes bestehen.

▌ Mindestens 80% der zu sanierenden wärmeübertragenden Fassadenfläche 
des bestehenden Gebäudes muss vollständig mit seriell werkseitig 
vorgefertigten Fassadenelementen saniert werden.

▌ Die seriell werkseitig vorgefertigten Fassaden bzw. Dachelemente müssen in 
Größe und Form unverändert vor Ort angebracht werden.

▌ Die Höhe der seriell werkseitig vorgefertigten Fassadenelemente muss 
mindestens der Raumhöhe der jeweiligen Erd- und Obergeschosse des 
zu sanierenden Gebäudes entsprechen. Ausgenommen von der Mindesthöhe 

·sind Elemente direkt unterhalb von Dachüberständen.
▌ Bei seriell werkseitig vorgefertigten Fassaden- bzw. Dachelementen mit Fenstern 

müssen die Fenster selbst oder ihre Rahmen bereits werkseitig in die 
Fassaden- bzw. Dachelemente eingebaut werden.

BEG Infoblatt zu den förderfähigen Maßnahmen und Leistungen Kapitel 1.9
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Anforderungen an EE-Klasse
BEG WG NWG TMA 3  und TFAQ WG NWG 14.01 bis 14.12

EE-Klasse: Zusatzanforderungen an den Einsatz von Wärme aus erneuerbarer Energien
Der nach den Vorgaben des § 34 GEG berechnete Wärme- und Kälteenergiebedarf [Hinweis: keine Anwendung von DIN V 
18599 Beiblatt 2?; d.h. eine etwaige WRG im Lüftungssystem ist im Wärmeenergiebedarf bereits berücksichtigt?!?] des 
Effizienzgebäudes muss bei einem EE-Paket zu einem Mindestanteil von 65% durch die Nutzung erneuerbarer Energien 
und/oder unvermeidbarer Abwärme gedeckt werden. 

Dabei können folgende Technologien verwendet werden:

a) Nutzung von Solarthermie

b) Eigene Erzeugung und Nutzung von Strom aus Erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung, ausgenommen 
Stromdirektheizungen auf der Basis von Festkörperwärmespeichern; 

c) Über ein technisches System nutzbar gemachte Geothermie / Umweltwärme /unvermeidbare Abwärme 
[NICHT: WRG ohne WP aus RLT, Wärme aus KWK, therm. Behandlung von Abfall]

d) Verfeuerung von fester Biomasse

e) Wärmerückgewinnung aus Lüftungsanlagen

f) Grüner Wasserstoff oder Biomethan in Brennstoffzellen-Heizsystemen 
Verfeuerung direktbezogener gasförmiger Biomasse; über das Erdgasnetz bezogenes Biomethan ist 
ausschließlich bei KWK-Anlagen hinreichend und kann nur dort angerechnet werden

g) Kälte aus erneuerbaren Energien [nur bei NWG]
Anschluss an Wärme- oder Gebäudenetze; für die Deckung des Anteils erneuerbarer Energien im Wärme- oder 
Gebäudenetz darf nur Wärmeerzeugung nach den Buchstaben a bis f verwendet werden; 
für die Deckung des Anteils erneuerbarer Energien im Wärmenetz, darf für das Wärmenetz ein Anteil von 65 % 
erneuerbarer Energien zur Erfüllung der EE-Klasse pauschal angesetzt werden.
Wenn das Wärmenetz einen Primärenergiefaktor ≤ 0,251) aufweist oder ein nach der Bundesförderung für 
effiziente Wärmenetze (BEW) geförderter Transformationsplan1) für das Wärmenetz vorliegt, darf für das 
Wärmenetz ein Anteil von 55 % erneuerbarer Energien zur Erfüllung der EE-Klasse pauschal angesetzt werden.
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Anforderungen an EE-Klasse: WRG
BEG WG NWG TMA 3  

▌ Die Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien können kombiniert werden. 
Weitere Arten der Wärmeerzeugung und -rückgewinnung sowie Ersatzmaßnahmen aus 
Abschnitt 4 GEG können nicht angerechnet werden.

▌ Bei der Nutzung erneuerbarer Energien dürfen die vereinfachten Flächenformeln zur 
Nutzung von Solarthermie (§ 35 GEG) und Strom aus erneuerbaren Energien (§ 36 GEG) 
nicht angewendet werden.

▌ Der Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist in der EE-Klasse 
verpflichtend. Dabei können zentrale, dezentrale und Mischformen aus zentralen und 
dezentralen Lüftungsanlagen zur Anwendung kommen. Die Lüftungsanlage muss in der 
Lage sein, die in DIN 1946-6 genannten planmäßigen Außenluftvolumenströme 
(Nennlüftung) für sämtliche Nutzungseinheiten beziehungsweise für das Gebäude 
sicher zu stellen. Die Lüftungsanlage muss einreguliert werden.

▌ Beim EH-Denkmal ist der Einsatz einer Lüftungsanlage für das Erreichen der EE-Klasse 
dann nicht erforderlich, wenn der Einbau einer Lüftungsanlage aus technischen Gründen 
oder durch Auflagen des Denkmalschutzes nicht möglich ist.

▌ Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle nach GEG bestehen nicht, 
sofern in der Berechnung die Luftdichtheitskategorie I nach DIN V 18599-2 nicht 
angesetzt wird. Die Luftdichtheit der Gebäudehülle muss jedoch messtechnisch 
bestimmt werden. Die messtechnische Bestimmung der Luftdichtheit der Gebäudehülle 
kann dabei entweder nach GEG für das fertig gestellte Gebäude oder während der 
Bauphase als Bestandteil der Qualitätssicherung erfolgen.
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Anlagen zur Stromerzeugung
BEG WG / BEG NWG / BEG EM: Anrechenbarkeit der Kosten

Förderfähig bei Verzicht auf eine EEG-Förderung:
▌ Bauteile, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen,

▌ sofern sie lediglich im Rahmen der Wiederherstellung der 
Funktionalität des Gebäudes eingebaut werden und 

▌ die jeweils relevanten TMA erfüllen (z. B. Solardachziegel zur Wieder-
herstellung des Daches im Rahmen einer energetischen Dachdämmung, 
Indach-PV, Fenster mit integrierter Solarstromerzeugung). 

▌ Es werden sowohl die Baukosten für das Außenbauteil als auch 
notwendige Komponenten des Stromverteilungssystems bei den 
förderfähigen Kosten angerechnet.

▌ Photovoltaisch-thermische Kollektoren (PVT, Hybridkollektoren)
▌ Nachweis des Verzichts auf eine EEG-Förderung durch den Anlagenbetreiber. 

Der Nachweis des Verzichts auf eine EEG-Förderung kann erfolgen durch:
▌ Schriftliche Verzichtserklärung des Anlagenbetreibers gegenüber dem zuständigen 

Netzbetreiber

▌ Nachweis der technischen Abregelung des Überschussstroms am Wechselrichter auf Null

▌ Anlagen, die ausschließlich der Stromversorgung dienen, werden nicht 
mitgefördert (PV-Anlagen, Windkraftanlagen, Stromspeicher, Wechselrichter)

60 23-01(c) 2023 ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner,  www.solaroffice.de 

Anlagen zur Stromerzeugung im EH EG 
BEG WG / BEG NWG: Anrechenbarkeit der Kosten, Beispiel 60 m² Anlage auf EH55 mit WP

PV-Module 60 m²
polykristallin (166 Wp/m²)

→ 9,96 kWp

mäßig belüftet
Ausrichtung Südwest
30° Neigung

Kosten PV:
15.000 EUR

anrechenbare Kosten:
6.176 kWh/a
7.610 kWh/a

∗15.000€=12.173€
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Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
www.nachhaltigesbauen.de/austausch/beg/
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Zusatzförderung der L-Bank BaWü

*) Zusatzförderung durch die L-Bank BaWü:    **) plus EE/NH/SerSan/WPB-Bonus

▌ WEG Modernisierung fördert die L-Bank Ba-Wü mit einer Erhöhung des 
Tilgungszuschusses zusätzlich um 3%, Zinssatz ab 0%, 
www.l-bank.de/weg (L-Bank Tel. 0721 150 1760)

▌ Eigentumsfinanzierung BW für Familien (kaufen, bauen oder erweitern)
www.l-bank.de/z15 (L-Bank Tel. 0800 150-3030): 
- Zinsverbilligung Neubau und Sanierung auf 0,0 % p.a.
- Neubau EH40 Tilgungszuschuss zusätzl. 50 €/m² Wfl, max 3.500 €/Immobilie       
www.l-bank.de/kdw (Klimaprämie L-Bank 0711 122-2288)         
- Sanierung zum EH55: 2.000 €/WE, EH40: 4.000 €/WE; max 2 WE

Sanieren

Bauen

115 100 85 70 55 40

160% 115% 100% 85% 70% 55% 40% 40%

keine 130% 115% 100% 85% 70% 55% 55%

Sanieren**) 5% 5% 10% 15%

Bauen 5%

Anforderung relativ 
zum Referenzgebäude

Denk
-mal

40
 NH

QP''

HT'

Tilgungs-
zuschuss*)

20%

Quellen: KfW/L-Bank

bis 
31.1.22
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Berechnung des Subventionsbetrages
▌ Die Subvention ergibt sich aus der Addition aller für das Vorhaben 

gewährten Tilgungszuschüsse, Investitionszuschüsse und 
Zinsverbilligungen.

▌ Die Zinsverbilligung berechnet sich aus:
▌ Differenz des Förder- und des Marktzinses ermitteln,
▌ daraus den nominalen Betrag auf den Kreditbetrag berechnen,
▌ diesen Betrag mit der durchschnittlichen Laufzeit von 7 Jahren 

multiplizieren.
▌ Für die Berechnung des Subventionsbetrages ist der 

Tilgungszuschuss und Zinsbetrag am Tag der Antragstellung bei 
der Hausbank heranzuziehen. 

▌ Bei einem vorzeitigen Vorhabenbeginn nach einem 
Beratungsgespräch bei der Hausbank ist dieser Zeitpunkt auf das 
Datum des Beratungsgespräches zu beziehen.
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Umwidmung beheizter WG NWG
TFAQ BEG WG / BEG NWG 1.07

▌ Die Umwidmung (Nutzungsänderung) eines beheizten 
Gebäudes zu einem weiterhin beheizten Gebäude, wie etwa 
die Umnutzung eines beheizten Nichtwohngebäudes zu 
einem Wohngebäude, wird in der BEG WG / BEG NWG als 
Sanierung gefördert.

▌ Als beheizt sind dabei solche Gebäude zu betrachten, die 
nach ihrer Zweckbestimmung vor der Umwidmung in den 
Geltungsbereich des GEG fielen. 

▌ Dies gilt auch nach einem Leerstand und ebenso, wenn 
etwa die Heizungsanlage defekt ist oder ausgebaut wurde.
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Nachweise und Leistungen durch EEE
BEG EM TMA 5; BEG WG NWG TMA 6 und 7
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Förderfähige Kosten:

Nichtwohngebäude 
max. 1.000 €/m²NGF 
max. 5 Mio. €; 

Wohngebäude 
max. 60.000 €/WE 
seit 21.9.22
gedeckelt auf 
600.000 €/Wohngebäude
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BEG EM: iSFP Bonus
▌ iSFP-Bonus: + 5 % (Gewährung ab erster iSFP-Maßnahme im Wohngebäude, 

keine Rückforderung bei nicht vollständiger Umsetzung)
▌ iSFP-Bonus nur für geförderte iSFP nach www.bafa.de/ebw
▌ vollständige Erstellung und Förderung iSFP mit finaler Vorlage (siehe FAQ 

9.11*))
▌ die beantragte Maßnahme muss im iSFP benannt bzw. bilanziert worden sein
▌ unverzügliche Anzeigepflicht von Abweichungen an BAFA 
▌ unschädlich: unwesentliche Abweichungen, Übererfüllung/ Ambitionssteigerung 
▌ unschädliche Änderung der zeitlichen Reihenfolge
▌ wesentliche Untererfüllung ist keine iSFP-Maßnahme
▌ Umsetzung der Maßnahme(n) innerhalb von maximal 15 Jahren nach Erstellung 

iSFP
▌ beim Effizienzhaus: 1 Schritt vor- oder nachschalten, siehe FAQ 9.21*)

▌ nur für Gebäudehülle, Anlagentechnik (nicht für Wärmeerzeuger) und 
Heizungsoptimierung 

*) https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Uebersicht/BEG/faq-bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html
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BEG EM: NICHT förderfähige Kosten
www.bafa.de/beg
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BEG EM Wärmeerzeugung immer
▌ Dimensionierung anhand einer Heizlastermittlung nach DIN EN 12831.
▌ Alle Energieverbräuche sowie alle erzeugten Wärmemengen eines 

förderfähigen Wärmerzeugers müssen messtechnisch erfasst werden.
▌ Alle förderfähigen Heizsysteme müssen mit einer Energieverbrauchs- und 

Effizienzanzeige ausgestattet sein.
▌ Ausnahmen: Bei förderfähigen Biomasseheizungen müssen lediglich die 

erzeugten Wärmemengen gemessen werden. Eine Effizienzanzeigepflicht 
besteht nicht. Bei förderfähigen Wärmepumpen, die über das Medium Luft 
heizen, müssen die Wärmemengen gemessen werden. Eine Energiever-
brauchsbilanzierung nach DIN EN 12831 Beiblatt 2 ist dabei zulässig.

▌ Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren 
A oder B gemäß Bestätigungsformular des hydraulischen Abgleichs des 
Spitzenverbands der Gebäudetechnik „VdZ-Forum für Energieeffizienz in der 
Gebäudetechnik e.V.“ (www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-
abgleich). Bei luftgeführten Systemen sind die Luftvolumenströme anzupassen.

▌ Rohrleitung mindestens gemäß den GEG Anforderungen dämmen.
▌ Anpassung der Heizkurve an das Gebäude.
▌ Bei Verfügbarkeit einer Internetverbindung und einer technischen Schnittstelle 

am Gerät, ist die Konnektivität von geförderten Heizungsanlagen herzustellen.
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BEG EM Wärmeerzeugung immer
▌ Bei Errichtung sowie Nachrüstung von 

▌ Wärmepumpen und 
▌ Biomasseanlagen  

zur Raumheizung inkl. der 
▌ Nachrüstung bivalenter Systeme 

müssen die durch die Anlagen versorgten Wohneinheiten oder Flächen nach 
Durchführung der Maßnahme 
▌ zu mindestens 65 % durch erneuerbare Energien 

beheizt werden.
▌ Fördervoraussetzung: Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zur 

Wärmeerzeugung, die überwiegend (d.h. >50 % der erzeugten Wärme) 
mindestens einem der folgenden Zwecke dienen:
▌ Warmwasserbereitung,
▌ Raumheizung,
▌ kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,
▌ solare Kälteerzeugung,
▌ die Zuführung der Wärme oder solaren Kälte in ein Gebäude- und/oder nicht-

öffentliches Kältenetz.
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Heizungstauschbonus 10%
BEG EM 8.4.2

▌ Für den Austausch von funktionstüchtigen 
Öl-, Kohle- und Nachtspeicherheizungen. 

▌ Für den Austausch von funktionstüchtigen Gasheizungen, 
wenn deren Inbetriebnahme zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung mindestens 20 Jahre zurückliegt. 

▌ Für den Austausch auch einzelner Etagenheizungen wird 
der Bonus unabhängig vom Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme gewährt.

▌ Voraussetzung für die Gewährung des Bonus ist eine 
fachgerechte Demontage und Entsorgung der 
ausgetauschten Heizung. 

▌ Nach dem Austausch darf das Gebäude nicht mehr mit 
fossilen Brennstoffen im Gebäude oder gebäudenah beheizt 
werden.
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Biomasseanlagen 10%*)

BEG EM TMA 3.3

▌ Kesseln zur Verbrennung von Biomassepellets und -hackgut
▌ Pelletöfen mit Wassertasche
▌ besonders emissionsarmem Scheitholzvergaserkesseln
▌ Kombinationskesseln zur Verbrennung von Biomassepellets 

bzw. -hackgut und Scheitholz
▌ Raumheizungsnutzungsgrad mind. 78 81 % 
▌ Emissionsgrenzwert für Feinstaub max. 15 2,5 mg/m³ 
▌ Pufferspeicher: 

Pellet- und Hackgutkessel und Pelletöfen mind. 30 Liter/kW 
Scheitholzvergaserkessel mind. 55 Liter/kW

▌ müssen mit solarthermischen Anlage oder Wärmepumpe zur Warm-
wasserbereitung und/oder Raumheizungsunterstützung kombiniert 
sein.**) 

*) Heizungstauschbonus +10%
**) Diese Anlagen sind mindestens so zu dimensionieren, dass sie die Trinkwassererwärmung bilanziell 
vollständig decken könnten. Die Bilanzierung orientiert sich an den Standardwerten der DIN V 18599. Bei 
Einhaltung der Regelvermutung des § 35 Absatz 2 (Aperturfläche 0,03 bzw. 0,04 m² je m² AN) des geltenden 
GEG wird angenommen, dass die solarthermische Anlage ausreichend groß dimensioniert ist.
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NICHT geförderte Biomasseanlagen 
BEG EM TMA 3.3.1

▌ luftgeführte Pelletöfen
▌ handbeschickte Einzelöfen
▌ Anlagen, die überwiegend der Verfeuerung von Abfallstoffen 

aus der gewerblichen Be- und Verarbeitung von Holz dienen, 
außer es handelt sich um Altholz der Kategorie A1 (naturbe-
lassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz)

▌ Biomasseanlagen, die unter Naturzugbedingungen betrieben 
werden

▌ Anlagen zum Einsatz von Biomasse, für die die Verordnung 
über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen 
(17. BImSchV) in der jeweils gültigen Fassung zur 
Anwendung kommt,

▌ Anlagen zur Beseitigung bestimmter Abfälle, die einer 
Behandlung vor einer Ablagerung zugeführt werden
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Heizungsoptimierung 15% *) **)

BEG EM TMA 4

▌ Optimierung von Heizungsanlagen, die älter als 2 Jahre und bei 
mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizungsanlagen nicht 
älter als 20 Jahre sind.

▌ hydraulische Abgleich der Heizungsanlage nach Verfahren B 
inklusive der Einstellung der Heizkurve, des Austauschs von 
Heizungspumpen sowie der Anpassung der Vorlauftemperatur und 
der Pumpenleistung, 

▌ Maßnahmen zur Absenkung der Rücklauftemperatur bei 
Gebäudenetzen

▌ im Fall einer Wärmepumpe auch die Optimierung der Wärmepumpe
▌ Dämmung von Rohrleitungen, der Einbau von Flächenheizungen, 

von Niedertemperaturheizkörpern und von Wärmespeichern im 
Gebäude oder gebäudenah (auf dem Gebäudegrundstück) sowie 
Mess-, Steuer- und Regelungstechniken.

*) begrenzt auf Bestandsgebäude mit höchstens fünf Wohneinheiten bzw. bei 
Nichtwohngebäuden auf höchstens 1.000 m² beheizter Fläche (→ EnSimiMaV)

**) + 5% iSFP Bonus möglich bei Wohngebäuden
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Definition Gebäudenetze und Wärmenetze 
Richtlinie für die BEG EM WG NWG: Absatz 3 Definitionen

▌ „Gebäudenetz“: 
Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme 
von mindestens zwei und bis zu 16 Gebäuden 
(Wohngebäude oder Nichtwohngebäude) 
und bis zu 100 Wohneinheiten;

▌ „Wärmenetz“: 
dient der Versorgung von Gebäuden mit 
leitungsgebundener Wärme und ist kein 
Gebäudenetz;
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Gebäudenetz - Errichtung, Umbau und Erweiterung
BEG EM TMA 3.7

▌ Gefördert wird die Errichtung, der Umbau oder die Erweiterung eines 
Gebäudenetzes, sofern die Wärmeerzeugung, mit der das Gebäudenetz 
gespeist wird, nach Durchführung der Maßnahme zu mindestens 65 % aus 
▌ Solarkollektoranlagen nach BEG EM TMA 3.2

▌ Biomasseheizungen nach BEG EM TMA 3.3 (Anteil maximal 75%)
Fördersatz: 30% ohne Biomasse, 25% bei 25% Biomasse, 20% bei 75% Biom.

▌ Wärmepumpen nach BEG EM TMA 3.4

▌ Brennstoffzellenheizungen nach BEG EM TMA 3.5

▌ Innovative Heiztechnik auf Basis EE nach BEG EM TMA 3.6

▌ unvermeidbarer Abwärme erfolgt.

▌ Förderfähig sind folgende Komponenten:
▌ Wärmeverteilung,

▌ ggf. Wärmeerzeugung nach BEG EM TMA Nummern 3.2 bis 3.6,

▌ ggf. Wärmespeicherung,

▌ ggf. Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, sowie

▌ ggf. Wärmeübergabestationen.

Bilanzierung und Nachweis des Anteils erneuerbarer Energien und/oder unvermeidbare Abwärme in Gebäudenetzen 
erfolgt in Anlehnung an DIN V 18599 bzw. in Anlehnung an das AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 5 zusammen mit der 
dazugehörigen Musterbescheinigung nach FW 309 Teil 7

*) Gebäudenetz: Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme von 2 bis 16 Gebäuden 
(Wohngebäude oder Nichtwohngebäude) und bis zu 100 Wohneinheiten 
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Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz
BEG EM TMA 3.8 und BEG WG NWG Kapitel 3 EE-Klasse

▌ Gefördert wird der Anschluss bzw. die Erneuerung eines Netzanschlusses an
▌ ein Gebäudenetz, 

wenn dessen Wärmeerzeugung zu einem Anteil von mindestens 25 % 
durch EE und/oder unvermeidbare Abwärme erfolgt oder 

▌ an ein Wärmenetz 
(hier gibt es keine Anforderungen an den EE-Anteil oder den 
Primärenerigefaktor).

▌ Bilanzierung und Nachweis (BEG EM)
des Anteils erneuerbarer Energien und/oder unvermeidbare Abwärme in 
Gebäudenetzen erfolgt in Anlehnung an 
▌ DIN V 18599 bzw. in Anlehnung an das 
▌ AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 5 zusammen mit der dazugehörigen 
▌ Musterbescheinigung nach FW 309 Teil 7

▌ Bilanzierung und Nachweis für EH/EG
▌ für die Deckung des Anteils erneuerbarer Energien im Wärmenetz, darf für 

das Wärmenetz ein Anteil von 65 % erneuerbarer Energien zur Erfüllung 
der EE-Klasse pauschal angesetzt werden. (BEG WG NWG Kapitel 3)



81 23-01(c) 2023 ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner,  www.solaroffice.de 

Gebäudenetze und Anschluss Wärmenetze 
BEG EM 8.4.1 c) und BEG EM TMA 3.9  
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Gebäudenetze – Übertrag von Kosten 

▌ Der Errichter des Gebäudenetzes trifft mit denen, die sich an 
das GNET anschließen möchten die Übereinkunft, welche 
Beträge an ihn übertragen werden sollen. 

▌ Er sendet das Formular zum Übertrag förderfähiger Kosten 
bei der Errichtung/Erweiterung/Umbau eines Gebäudenetzes 
vorab per Mail an wnet@bafa.bund.de und stellt uns dieses 
mit der Antragstellung zusätzlich zur Verfügung. 

▌ Das Formular finden Sie auf der 
Internetseite www.bafa.de/beg

(WE = Wohneinheit, 
NWG = Nichtwohngebäude, 
GNET = Gebäudenetz)

Quelle: BAFA
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Gebäudenetze – Übertrag von Kosten 

Quelle: BAFA
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Gebäudenetze – Übertrag von Kosten 

Quelle: BAFA



85 23-01(c) 2023 ECONSULT Lambrecht Jungmann Partner,  www.solaroffice.de 

Gebäudenetze – beim Übertrag von Kosten
bei der Errichtung/Erweiterung/Umbau von Gebäudenetzen zu beachten

Quelle: BAFA

▌ Gebäudenetze versorgen mindestens zwei und maximal 16 Gebäude und 100 
Wohneinheiten (WE) mit Wärme.

▌ Für jedes Gebäude (Errichtung und Anschluss) muss ein separater 
Antrag gestellt werden.

▌ Die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten wird anhand der Anzahl der 
versorgten WE bzw. bei Nichtwohngebäuden anhand der versorgten 
Nettogrundfläche (NGF) berechnet.

▌ Weichen die Eigentümer der versorgten Einheiten vom Antragstellenden ab, so 
ist die Aufteilung/Übertragung der förderfähigen Kosten durch Vollmachten 
von den Eigentümerinnen zu bestätigen.

▌ Nach der Errichtung/Erweiterung/Umbau des Gebäudenetzes muss die 
Wärmeversorgung zu mindestens 55 % durch erneuerbarer Energien und/oder 
unvermeidbarer Abwärme erfolgen. Weitere Fördervoraussetzungen sind den 
BEG Richtlinien sowie den Technischen Mindestanforderungen zu entnehmen.

▌ Erst wenn alle Anträge (der/die vom Errichter des GNET und die von allen 
Anschlussnehmern) beim BAFA eingegangen sind, erfolgt der Übertrag der 
förderfähigen Kosten.

▌ Fragen zu nur (!) Gebäudenetzen direkt per Mail an wnet@bafa.bund.de
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BEG NWG Effizienzgebäude ab 1.1.2023
www.kfw.de/beg      Sanierung

Höchstgrenze förderfähiger Kosten: 
- Wohngebäude: max. 150.000 Euro/Wohneinheit
- NWG: max. 2.000 Euro/m² Nettogrundfläche, maximal jedoch insgesamt 10 Mio. Euro 
pro Zusage/Zuwendungsbescheid und Kalenderjahr
keine Wahlmöglichkeit: Kredit bei Sanierung/Neubau; Kommune hat Wahlmöglichkeit

Neubau: 
EH/EG40 NH:
5% Tilgungszuschuss
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BEG Effizienzgebäude NWG 
ab 1.7.2021

Baubegleitung Förderung 

▌ 50% der Kosten für die Baubegleitung

▌ max. 10 Euro/m², höchstens 40.000 Euro 
pro Zusage/Zuwendungsbescheid und 
Kalenderjahr

▌ Energieeffizienz-Experte
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Informationen 
▌ www.bbsr-energieeinsparung.de (GEG und Auslegung)
▌ https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/energieeffizienz-von-gebaeuden/

gebaeudeenergiegesetz/
▌ www.energiewechsel.de\beg (zentrale BEG Seite des BMWK)
▌ www.kfw.de\beg (Förderung Effizienzhäuser und Einzelmaßnahmen) 

www.bafa.de\beg (Förderung Einzelmaßnahmen)
▌ www.kfw.de\eee (KfW Zentralseite für Fachinfos)
▌ www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Uebersicht/Richtlinien/

bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html (BEG Richtlinien)
▌ www.energie-effizienz-experten.de/fuer-experten/weitere-informationen/beg-faq
▌ www.L-Bank.de\klima und ...\z15 (Förderprogramme Baden-Württemberg)
▌ www.bafa.de\ebw und …\ebn (Förderung für Energieberatung WG und NWG)
▌ www.gebaeudeforum.de\realisieren\isfp (Fachinformationen zum iSFP)
▌ www.foerderdatenbank.de (umfassende Förderdatenbank des Bundes)
▌ www.kea-bw.de\foerderberatung 
▌ www.zukunftaltbau.de (Beratungskampagne BaWü)
▌ www.sanierungskonfigurator.de (Online-Tool Bund)
▌ www.sanierungsleitfaden-bw.de (Handbuch, Informationsmaterial)
▌ www.solaroffice.de (Kosten-Tool, Online-Vorträge, Fachartikel, Infos zu Sanierungsfahrplan 

WG/NWG, GEG und Energieausweis)

www.solaroffice.de/publikationen
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Solaroffice Seebronn

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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